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Der Fall der Tokyo 2: Stellungnahme der Arbeitsgruppe 
unrechtmäßige Inhaftierungen des UN-Menschenrechtsrates 

Die Stellungnahme der Arbeitsgruppe unrechtmäßige Inhaftierungen des UN-Menschenrechtsrates 
(UN Human Rights Council s Working Group on Arbitrary Detention) wirft den japanischen Behörden 
im Fall der als Tokyo Two bekanntgewordenen Greenpeace-Aktivisten Junichi Sato und Toru Suzuki 
vor, gegen Artikel 18, 19 und 20 der Menschenrechtserklärung, sowie Artikel 18 und 19 der 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR, UN-Zivilpakt) verstoßen zu 
haben. Die UN-Arbeitsgruppe drückt weiterhin ihre Besorgnis aus, dass Artikel 2, 10 und 14 des UN-
Zivilpaktes nicht respektiert wurden, die die Unschuldsvermutung und das Recht auf ein faires 
Verfahren begründen. Die Ergebnisse der UN-Menschenrechtsexperten fallen in Kategorie II ( When 
the deprivation of liberty results from the exercise of the rights or freedoms guaranteed by articles 7, 
13, 14, 18, 19, 10 and 21 of the Universal Declaration of Human Rights and, insofar as States parties 
are concerned, by articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 and 27 of the International Covenant on Civil and 
Political Rights ). 

Die Arbeitsgruppe unrechtmäßige Inhaftierungen (Working Group on Arbitrary Detention ) des UN-
Menschenrechtsrates wurde 1991 eingerichtet und ist eine von den vereinten Nationen beauftragte 
Expertengruppe, die Fälle von unrechtmäßigen Arresten und Inhaftierungen als Verstoß gegen die 
Menschenrechte untersucht. In die Expertengruppe mit Sitz in Genf wurden anerkannte, und 
unabhängige Menschenrechtsexperten aus dem Senegal, Russland, Pakistan, Chile und Norwegen 
berufen. 

Jede Privatperson oder Gruppe kann bei dieser UN-Arbeitsgruppe eine Untersuchung erbitten. Der 
Verdacht auf  unrechtmäßig scharfe Behandlung der Tokyo Two

 

durch die japanischen Behörden 
wurde im März 2009 von Amnesty International eingebracht. Der Einbringer der Anfrage wird in der 
Stellungsnahme als Quelle bezeichnet. 

Nach einer sechsmonatigen Untersuchung wurde von der UN-Expertengruppe am 1. September 
2009 die vorliegende Stellungnahme Nr. 9/2009 (Japan) verabschiedet. Nach dem etablierten 
Prozedere der Arbeitsgruppe wurde die UN-Stellungnahme zuerst an die japanische Regierung 
kommuniziert, um dieser ihrerseits Gelegenheit für eine Stellungnahme zu geben. Am 12. Januar 
2010 wurde sie dann Amnesty International als Einbringerin der Beschwerde zugesandt. Die 
Stellungnahme wird auch im nächsten Jahresbericht der Arbeitsgruppe and den Menschenrechtsrat 
im März 2010 veröffentlicht. 

Die Stellungnahme der japanischen Regierung an die Expertengruppe beschränkt sich darauf, das 
japanische Strafrechtssystem zu erläutern und die Vorwürfe der Einbringerin als faktisch unkorrekt  
zu bezeichnen, ohne dies allerdings näher zu erläutern. Die UN-Expertengruppe hat dem nicht 
zugestimmt.   

Download und weitere Informationen: 
http://www.greenpeace.at/walfangunteranklage
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